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Beratungsfolge Termin Beratungsaktion Status 

Gemeindevorstand 12.06.2024 vorberatend nichtöffentlich 

Haupt- und Finanzausschuss 20.06.2024 vorberatend öffentlich 

Gemeindevertretung 24.06.2024 beschließend öffentlich 

 
 
Beteiligung an der EAM EnergiewendePartner GmbH 
 
Beschlussvorschlag: 
Dem Erwerb eines Anteils von 0,25 % im Wert von 7.500,00 EUR an der EAM EnergiewendePart-
ner GmbH (EWP) wird zugestimmt.  
Der Gemeindevorstand bzw. seine gesetzlichen Vertreter werden ermächtigt und beauftragt, den 
Anteilserwerb umzusetzen und zur Umsetzung des Beschlusses einen Beauftragten gemäß An-
lage 6 unter Befreiung von § 181 BGB zu bevollmächtigen, die notwendigen Zustimmungsbe-
schlüsse zum Erwerb eines Anteils an der EWP zu fassen und alle weiteren Schritte zur Umset-
zung in die Wege zu leiten. 
 

 
Erläuterungen: 
Hintergrund ist, dass die EAM-Gruppe als regionaler Energieversorger interessierten Kommunen, 
kommunalen Einrichtungen und Landkreisen in ihrem Geschäftsgebiet die Möglichkeit bieten 
möchte, die Energiewende voranzutreiben und kommunale Energiewendeprojekte effizient, res-
sourcenschonend, schnell und rechtskonform durch Inhouse-Vergabe umzusetzen.  
Die gemeinsamen Interessen werden in einer eigenen Gesellschaft, der EWP, gebündelt. Interes-
sierte kommunale Anteilseigner der EAM sowie konzessionsgebende Kommunen, Zweckver-
bände, kreisangehörige Kommunen der an EAM beteiligten Landkreise, kreisangehörige Kommu-
nen des Landkreises Altenkirchen und 100% kommunale Einrichtungen, die im Geschäftsgebiet 
der EAM tätig sind, erwerben Anteile an dieser Gesellschaft.  
 
Ausschließlicher Gesellschaftszweck der EWP ist die Erbringung von Leistungen zur Energie-
wende in den Sektoren Strom, Wärme, Mobilität sowie die Beratung, Projektierung, Umsetzung 
und das Projektmanagement einzelner Maßnahmen an ihre kommunalen Gesellschafter für deren 
Eigenbedarf. Gegenstand ist zudem der Betrieb von Anlagen für die kommunalen Gesellschafter 
sowie die Lieferung von Strom und Wärme.  
 
Hierbei übernimmt EWP für Fragen rund um die Energiewende die Rolle des zentralen Partners 
der Kommune, der berät, Probleme analysiert, maßgenschneiderte Produktlösungen konzipiert 
und diese selbst oder mit weiteren regionalen Dienstleistern umsetzt. Im Rahmen einer langjähri-
gen Kooperation begleitet die EWP die Kommune bei dem Umsetzungsprozess als Projektmana-
ger, Steuerer und Berater. Die Leistungen der EWP im Rahmen der Kooperation lassen sich dabei 
in die Basisstufe (Beratungs- und Dienstleistungen) und Projektstufe (Maßnahmenumsetzung) un-
tergliedern. Hierfür bietet die EWP eine mehrjährige Kooperation an. 
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Gesellschafter der EWP können direkt und ohne Vergabeverfahren den Kooperationsvertrag sowie 
damit verbundenen Maßnahmen aus dem Energiewendekonzept beauftragen und damit schnell, 
effizient und ressourcenschonend umsetzen. Dazu nehmen die Gesellschafter das sog. Inhouse-
Privileg in Anspruch. Das Gleiche gilt auch für sonstige Maßnahmen der Gesellschaft zur Energie-
wende, die möglicherweise ergänzend und damit neben einem Energiekonzept erforderlich wer-
den. 
 
Nach aktuellem Stand der Überlegungen können insbesondere die nachfolgenden Produkte durch 
die EWP erbracht werden: Photovoltaikanlagen für Dächer kommunaler Liegenschaften, Ladeinfra-
struktur für E-Mobilität (Ladesäulen/Wallboxen), Energiecontracting (Wärme/Kälte) als Individual- 
oder Nahwärmecontracting, sowie Straßenbeleuchtung. 
 
Die EWP agiert insoweit vergleichbar einem „Generalübernehmer“, indem sie ergänzend zu den 
eigenen Leistungen weitere Leistungen (Liefer-, Ausführungs- Finanzierungs- und Dienstleistun-
gen) einkauft und alle diese Leistungen zu einem integrierten Gesamtleistungspaket für die Gesell-
schafter zusammenführt. Die EWP erbringt keine Leistungen an Private. 
Soweit die Leistungen nicht durch eigenes Personal der EWP erbracht werden, kommen andere 
Unternehmen der EAM-Gruppe zum Einsatz sowie externe Dienstleister und Lieferanten, die als 
sog. Nachunternehmer über die erforderlichen Ressourcen und Kompetenzen verfügen.  
Für die an der EWP beteiligten Gesellschafter besteht keine Pflicht, Aufträge an die EWP zu ver-
geben. Darüber hinaus steht es dem Gesellschafter frei, die Beteiligung an der EWP durch Kündi-
gung zu beenden. In diesem Fall sind die Geschäftsanteile an die Gründungsgesellschaft (EAM 
Beteiligungen GmbH) zurückzuveräußern.  
 
Weitere Details sind dem als Anlage 1 beigefügten Informationsmemorandum zu entnehmen. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 Ja     Nein 
 
Haushaltsstelle:  
Haushaltsansatz:  
noch verfügbar:  

 

 
Anlage(n): 
1. Anlage 1_Informationsmemorandum EWP_Stand 22.09.2023 
2. 957166 - UVZ 544-2023-B, Konsortialvertrag.pdf 
3. Anlage 3_Gesellschaftsvertrag EWP 
4. Anlage 4_Geschäftsordnung EWP 
5. Anlage 5_Entwurf Geschäftsanteilskauf- und -übertragungsvertrag 
6. Anlage 6_Vollmacht 
7. Anlage 7_Erläuterung für Kommunalaufsicht Hessen 




